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niedergeschriebenen und mit höch
ster staatlicher Autorität versehenen 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und staatsorganisatori
schen Grundsätze und Formen der 
gesellschaftlichen Ordnung von Staa
ten (auch Organisationen). Die V. 
enthält in aller Regel die für den je
weiligen Staat geltenden Grundlagen 
der Eigentums- und Wirtschaftsord
nung, die Grundsätze für das Zu
standekommen und für die Tätigkeit 
der Organe der Staatsgewalt, deren 
Rechte, Pflichten und Beziehungen zu
einander, die Grundrechte und 
-pflichten der Bürger sowie die 
Grundsätze der Gesetzgebung und 
Rechtsprechung dieses Staates. Die V. 
ist juristischer Maßstab der gesamten 
übrigen Gesetzgebung des betreffen
den Landes. In dieser Form tritt die 
V. geschichtlich mit dem Kampf der 
Bourgeoisie als progressiver, aufstre
bender Klasse um die politische 
Macht und den Sturz der Feudalord
nung in Erscheinung. V. sind Ergeb
nis und Ausdruck der Klassenkämpfe 
innerhalb der jeweiligen Gesell
schaftsordnung oder der Ablösung 
der historisch überlebten durch die 
historisch progressivere gesellschaft
liche Ordnung.
Im Altertum unterschied man noch 
nicht zwischen Verfassung und übri
ger Gesetzgebung. In diesen Gesetz
gebungen kam das Bestreben der 
herrschenden Klasse zum Ausdruck, 
durch die Festsetzung von Rechten 
und Pflichten sowie die Androhung 
von Gewalt für den Fall ihrer Ver
letzung die bestehende Ordnung zu 
sichern. Mit den klassischen bürger
lichen Revolutionen, vor allem in den 
Niederlanden und Frankreich, sowie 
der bürgerlich-demokratischen Staats
gründung in Nordamerika wurde die 
V. zu einer Kernfrage der politischen 
Organisation der neuen Ordnung. 
Diese revolutionären bürgerlichen V. 
stützten sich auf die vornehmlich 
durch Rousseau begründete Theorie 
des Gesellschaftsvertrages über die 
Abtretung bestimmter persönlicher

Rechte aller formell gleichberechtigten 
Gesellschaftsmitglieder an die Ge
meinschaft im Interesse der Regelung 
des gesellschaftlichen Zusammen
lebens der einzelnen Individuen. Ihr 
Hauptinhalt war die Sicherung des 
Privateigentums und der Freiheit sei
ner Vermehrung. Ihre entscheidende 
Errungenschaft gegenüber den feuda
len Privilegien und der mit ihnen ver
bundenen persönlichen Knechtschaft 
der Leibeigenen und Hörigen war die 
Proklamation der Rechtsgleichheit 
aller Bürger. Ihr entscheidender Man
gel bestand darin, daß sich diese 
Rechtsgleichheit in der Wirklichkeit 
der bürgerlichen Gesellschaft in
folge des Privateigentums an den 
Produktionsmitteln sehr bald als un
durchführbar erwies. An die Stelle 
der erkämpften Befreiung von per
sönlicher Rechtlosigkeit oder direkter 
rechtlicher Benachteiligung im frühe
ren Leibeigenschafts- und Hörigen
verhältnis trat die ökonomische Ab
hängigkeit und Knechtschaft des 
Lohnarbeiters im kapitalistischen Aus- 
beutungs- und Unterdrückungsver
hältnis. Daraus entstand und entsteht 
in der kapitalistischen Gesellschaft 
ständig ein sich verschärfender Wider
spruch zwischen V.stext und V.swirk- 
lichkcit. Mit dem Anwachsen der Ar
beiterbewegung und ihres Kampfes 
gegen kapitalistische Ausbeutung und 
Unterdrückung, vor allem aber mit 
dem Übergang des Kapitalismus in 
sein imperialistisches Stadium, der 
Herausbildung der Monopole und 
ihres Expansionsdranges nach innen 
und außen, wird das Interesse der 
Bourgeoisie an ihren V. und deren 
Einhaltung ständig geringer. Die in 
ihnen proklamierten bürgerlich-demo
kratischen Rechte und Freiheiten wer
den zum Hemmnis für das nach un
umschränkter Herrschaft und totaler 
Unterordnung strebende Monopol
kapital. Die Verletzung der V. und 
die Versuche zur reaktionären Ände
rung ihrer Texte werden zu einem 
Merkmal imperialistischer Herrschaft. 
Der Kampf für die Einhaltung, wei-


